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EDUARD ZELLWEGER

Verfassungstreue und Verfassungsgerichtsbarkeit

1. Der Schweizer ist ein Perfektionist. Er ist es gelegentlich sogar im
Sprachlichen. Darum ist er allmählich dazu übergegangen, regelwidrige
Erscheinungen im Leben von Volk und Staat nicht mehr als Krisen zu bezeichnen,
wie das noch in den zwanziger und dreißiger Jahren der Fall war, als wir
«Krisen der Demokratie», «Krisen des Parlamentarismus», «Verfassungskrisen»

und anderes mehr hatten. Das Wort «Krise» ist dem Wort «malaise»

gewichen, das trotz nicht seltenem Mißbrauch immerhin angemessener ist,

um die Verstimmung zu kennzeichnen, die den Schweizer befällt, wenn nicht
alles norm-konform verläuft.

Es läßt sich deshalb sagen, daß die Verhandlungen des diesjährigen
Schweizerischen Juristentages einem in doppeltem Sinne konstitutionellen
«malaise» gewidmet waren. Der Vorstand und eine gewisse Zahl von Mitgliedern

des Schweizerischen Juristenvereins haben in unserem Staats- und Rechtsleben

eine «Schwächung der Verfassungsidee» festgestellt und aus diesem

Grunde das Thema der Verfassungsgerichtsbarkeit im Bunde zur Diskussion

gestellt. Der Schweizerische Juristenverein sollte sich durch Erörterung
desselben «in den Dienst der Rückkehr zur Verfassungstreue» stellen1.

2. Das Problem der Verfassungstreue und die der Sicherung dieser Treue
dienende Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit bieten einer nur juristischen

Betrachtungsweise keine großen Schwierigkeiten: Die Tätigkeit der

1 Wie üblich sind die Verhandlungen des Juristenvereins durch Erstattung je eines
Berichtes in deutscher und französischer Sprache vorbereitet worden. Das deutsche Referat
über «Sinn und Schutz verfassungsmäßiger Gesetzgebung und rechtmäßiger Verwaltung
im Bunde» stammt von Dr. jur. Hans Nef, Professor an der Universität Zürich. Es zeichnet
sich durch eine erschöpfende Prüfung der einschlägigen Literatur und eine vorzügliche
rechtstheoretische Fundierung aus. Das französische Referat über «Les garanties de la
constitutionnalite et de la legalite en droit federal» ist von Bundesrichter Andre Panchaud
verfaßt worden, der unter anderem wertvolles rechtsvergleichendes Material verarbeitet hat.
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